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Landratsamt Fürstenfeldbruck 
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, 
Gewerbeamt und FQA 
Postfach 14 61 
82244 Fürstenfeldbruck 
 

 
 
Antrag auf Erteilung 
der Versteigerererlaubnis 
nach § 34 b 
Gewerbeordnung (GewO) 
 

 
1. Angaben zum Antragsteller/in bzw. gesetzlicher Vertreter der juristischen Person 

 

Name und Vorname(n): (bei Abweichung von Namen auch Geburtsname) 
 
 
Geburtstag und -ort: 

 

 

Staatsangehörigkeit: 

Wohnort und Wohnung (bei Ausländern auch Heimatanschrift) 
 

 

Telefon / Telefax: 

Bei Ausländern: erteilt durch: gültig bis / ab: 

□ Aufenthalts- 
genehmigung □ 

Aufenthalts- 
erlaubnis-EG 

  

 
 

2. Angaben zu den persönlichen Verhältnissen 
 

Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörde bei der Wohnsitzgemeinde  Auskunft aus dem Gewerbezentralregister: 

□  ist beantragt  □  liegt bei □  ist beantragt 

Anhängige Strafverfahren: 

□  keine □  ja und zwar: 

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit: 

□  keine □  ja und zwar  

Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung: 

□  keines □  ja und zwar: 

 
 

3. Angabe der Aufenthaltsorte der letzten 5 Jahre 
 

 

                                                                                                          von …..………. bis ………..…. 
 

                                                                                                          von …..………. bis ………..…. 
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4. Angaben zum Betrieb 
 

Betriebsstätte: (Firmenname, Bezeichnung, PLZ, Ort, Straße) 

 

Orte der gewerblichen Niederlassungen in den letzten 5 Jahren 

                                                                                                          von …..………. bis ………..…. 
 

                                                                                                          von …..………. bis ………..…. 
Angaben zu Verkauf/Handel/Herstellung/Vertrieb (Bezeichnung der Waren/Leistungen) 

 

 

 
5. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird (Zutreffendes ankreuzen) 

 

□ 
Versteigerung fremder beweglicher Sachen oder fremder Rechte mit Ausnahme 
grundstücksgleicher Rechte 

□ Versteigerung fremder Grundstücke oder fremder grundstücksgleicher Rechte 

□ 
Versteigerung von Waren im Rahmen des vom Antragsteller angemeldeten Einzelhandels 
§ 34 b Abs. 7 GewO 

□ Öffentliche Bestellung (Beauftragter für Versteigerungen durch die öffentliche Hand) 

 
6. Nachweise 

 

Nachweis oder Prüfung der besonderen Sachkunde, Waren- oder Branchenkenntnisse 

□ liegt bei                              □ wird nachgereicht 

 
7. Lebenslauf 

 

□ liegt bei                              □ wird nachgereicht 

 
Die Entscheidung über den Antrag ist kostenpflichtig. 
 
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
 
     
Ort, Datum Unterschrift 

 
- Nicht vom Antragsteller auszufüllen -  

Stellungnahme der Gemeinde / Stadt / Verwaltungsgemeinschaft 
 
Es wird um Mitteilung gebeten, ob über den Antragsteller Tatsachen bekannt sind, die auf eine gewerbliche 
Unzuverlässigkeit schließen lassen. 

 nichts Nachteiliges bekannt. 

 folgende Erkenntnisse liegen vor: 
 
              
Ort und Datum      Stempel, Unterschrift 



 

 

 

 

Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten  
nach Art. 13 DSGVO 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
 

Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 34 b Gewerbeordnung für 
Versteigerer 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Landratsamt Fürstenfeldbruck 
Münchner Straße 32 
82256 Fürstenfeldbruck  
E-Mail: poststelle@lra-ffb.de 
Tel.: 08141-519 0 

 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Fürstenfeldbruck  
Münchner Straße 32 
82256 Fürstenfeldbruck  
E-Mail: datenschutz@lra-ffb.de 
Tel.: 08141-519 5757 

 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 
Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Entscheidung über den 
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 34 b Gewerbeordnung. 
 
Rechtsgrundlagen: 
• § 34 b Abs. 1 Gewerbeordnung 
• Art. 4 Abs. 1 BayDSG 
• Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO 
 

 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

 
Industrie- und Handelskammer 
Andere Behörden bei Zuständigkeit 
 
 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland findet nicht statt. 

 



 

 

 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach Erhebung im Fall einer Ablehnungsentscheidung oder Antragsrücknahme 
für 10 Jahre gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten 10 Jahre nach dem 
Erlöschen der Erlaubnis bzw. 10 Jahre nach Ableben des Erlaubnisinhabers gelöscht. 

 
8. Betroffenenrechte 

 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 
17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie 
von diesen Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz.  

 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie 
die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

 
Sie sind nach § 34 b Gewerbeordnung verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Wenn Sie die 
erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Wenn Sie durch die 
freiwillige Angabe Ihrer Telefonnummer in die Verarbeitung dieses personenbezogenen Datums 
eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 

 

 


